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Bericht 
des Justizausschusses . 

iiber die Regierungsvorlage (89 der Bei
lagen): Bundesgesetz zur Ergänzung des Ge
setzes vom 3. Juli 1945, St. G. BI. Nr. 47, 
über die Wiederherstellullg der österrei
chischen Gerichtsorganisation (Gerichtsorga-

nisationsgesetz 1945 - GOG./ 1945). 

Die RegierungsvoI11age vertfolgt den' Zweck, 
dem IgegenwärtiJg herrschenden drückenden Rich
termangel abzuhelfen. 

Hiezu wenden drei ver,sdhiedene Maßnahmen 
in Aussicht genommen: 

1. Abkürzung ,des richterlichen Vorhereitung's
dienstes. 

2. übernahme von IPersonen, Idie ihne Befähi
gung zum Richteramt im Auslander:Jangt h~en. 
Hie,r ist ,an den v,erhältnismäßig kleinen Kreis' 
von Rlchtern' aus den sog,enannten Nachfolge
'staaten ,gedacht, die mit Iden österreichischen 
Rechtsv,enhähn'issen v;e,rtraut 'sind. 

Obernaihme von Perlsonen, di'e ilhre Studien im 
Ausland ahSO'lviert ,halben, in den richterlichen 
VOribereitung:sdienst. . , 

Es 'istsdbsty,erständlich, daß Ibeide Gruppen 
die alLgemeinen Vorau's's&zungen für die übe,r
nahme in den österreichi,schen Bundesldienst er-

,füllen müssen. . 

3. ErlWleiterung der Altersg'renze vor aUem für 
Rich,ter, ,die vom n'aJtionalls,oziali'Stischen Regime 
gemaßregelt wurden, und ,darülber hinaus für 
Richter, bei denen eine Erhöhung der Alters
grenze aus wichtigen dienstlichen Gründen ge
boten erscheint. 

Hilde Krones, 
Berichteratatter. 

Der Justizaus'schuß hat die Vorlage ,in den 
Sitzungen vom 5. und 11. Juni 1946 beraten. 

Er begrüßt die mit der VorLage verfolgte Ab
sicht, eine EI1leichterung der gegenwartlgen 
schwieriigen Bersona1lv'erhältnrsse Ibel den Ge-
richten !herbeizuführen. 

Die eirrZiölnen Maßnahmen f'anden die Billigung 
des Ausschuss.es. Nur in der Frage Ider übernahme 
von Richtern aus den sogenalnnten Nachfolge
staaten. er.achtlete der Ausschuß eine besondere 
VOl"~icht für notwendig. Um 'sicher zu sein,' daß 
nur Personen, die t,a,ts~ch1ich mit öster,reichischerr 
Rechtsverhältni'ssen vertraut sinid, im Zu'g,e diles,er 
a,ußerollden~1ichen Maßnahmen zu Richtern beru" 
f.en wenden, Ul1Idgiarrz Ibesonders, um die Möglich
ke1t einer politischen Oberpr.ÜJfung j.ener Per
sonen zu 'schaffen, fondert,e der Ausschuß als wei
tere Voraussetzung für die Berufung den Nach
we~s einer dreiiäJhrigen Tätigkeit im öffentlichen 
Dienst im Gelbieve der Republik <österreich. 

Ln einer t;'extlichen Anderullig zu § 14 h wurde 
noch ktlar,er lherauSlgestellt, daß die Erhöhung der 
Alltersgrenze ,für Personen, die im richterlichen 
oder sonstig'en J l]stizverwa'lttung~dienst gemaß
regelt wunden, gedacht ~st. 

Mit diesen Ergänzun@en .wurde .die Regierung,s
vorla,ge in der Si,tzuing ,des Jüstlfzaus'schusse.s vom 
11. Juni 1946 angenommen. 

Der Justi.7JaUls'schuß :stehlt somit ,den An trag, . /. 
der Nationalrat wolLe dem ang,eschJossenen Ge
setz,enitwlUr'f die vel"fa,ssurrgismäßig,e Zustimmung 
erooilen. 

Wie n, am 12. Juni 1946. 

Dr. Otto Scheff, 
Obmann. 
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Verfassungsbestimmung: § 14 c. 

). 

Bundesgesetz vom 1946 zur 
Ergänzung des Gesetzes vom 3. Juli 1945, 
St. G. BI. Nr. 47, über die Wiederherstellung 
der österreichischen Gerichtsorganisation 
(Gerichtsorganisationsgesetz 1945 - GOG. 

1945). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

Dem Gesetz vom 3. Juli 1945, St. G. BI. Nr. 47, 
über die Wiederherstellung der österreichischen 
Geriehtsorganisation (Gerichtsürganisationsgesetz 
1945 - GOG. 1945), werden folgende Be
stimmungen eingefügt: 

§ 14 a. Das Bundesministerium für Justiz wird 
ermächtigt, in den Jahren 1946 bis einschließ· 
lieh 1949 

1. auf Antrag des Oberlandesgerichtspräsiden. 
ten Richteramtsanwärtern, die im Vorbereitungs· 
dienst eine sehr gute Verwendung' aufweisen, eine 
Abkürzung des Vorbereitungsdienstes mit der 
Einschränkung zu bewilli'gen, daß die tatsächlich 
zurückgelegte Dauer des Vorbereitungsdienstes 
mindestens eineinhalb Jahre betragen muß; 

2. Personen, welche die Befähigung zum Rich· 
teramt im Auslande erlangt haben, bei Vorliegen 
aller übrigen Voraussetzungen für die übernahme 
in den österreichischen Bundesdienst durch Ver· 
leihung eines planmäßigen Richterpostens zum 
Richter zu ernennen, ohne daß es der Zurück
legung des Vorbereitungsdienstes und der Ab· 
legung der R,ichteramtsprüfung(§ 4 GOG.) be
darf, wenn ,sie mi,ndesterrsdre!.i Jahre im Gebiet 
der Repuiblik österreich im öHentlichen Dienste 
tätig waren; 

3. im Einvernehmen mit dem Bundesmin~ster 
für Un~erricht P,ersonen, we'lche die rechts- und 
staatswi&sensohaftillichlen' Studien im Auslande zu
rückgelegt h~ben, unter Gleiclhs,telilung der' im 

A,uslande albgelegt,en wi-sseilischafdichen ProÜ
fungerl nach Maß·gabe der V,erordnunrg, St. G. BI. 
Nr. 82/1945, ,die Au:fnahme in den richterlichen 
Vorbereiwngsdi,enst zu bewilligen, IW'enn sie die 
Übrigen Voraussetzungen für die Aufn<thme in 
den österreichischen Bundesdienst ,erfü-Uen. 

§ 14 b. Für Ric1;Iter, auf ,die Wlelg'en einer ,im 
richtediohen oder V,errwa'Lturugsdienst erlittenen 
MaßregeLung, § 4, Albs. (1), ,des Gesetzes vom 
22. AiUgu~t 1945, St. G. BI. Nr. 134, über die 
Wi,ederherst.eUUl1Jg österre~chisohen Bemfsbeam
tentums (Beani.t'en-Ülberl'eitiUngsgesct,z) arrzu'Wofln
dem' ist und ,die gemäß § 8, Albs. (2), lir. a, diese.s 
Gesetzes auf .einen Di.ensrposten der neu gebil
deten PersonaJIstände Ü'bernommen wOflden ,sind, 
erhöht sioh ,die A,kersgrenlze für jedes infoJ,g.e 
di·eser Maßl1egelurlg vor Zurücklegung des 
65. Lebensjaihreis außer Di1enst verbrachte volle 
Jahr 'um den gleiohen ZeitfaJulffi; j'eodoch treten 
sie späteot.ens mi.t ,dem 31. Dez·ember des Jahr,es, 
in ,dem sie da.s 70. Lebensja:hr vollendet halben, 
inden ·dauernden Ruhestand. 

§ 14 c. Verfassungsbesdmmung. 

"(1) Die Bundesregierung ist ermächtigt, bis zum 
Ende des Jahres 1949 aus besonders wichtigen 
dienstlichen Rücksichten Richter, welche die 
Alter~grlenze zurüokgelegt lh:aJben, weiter 1'ffi 
Dlienstle zu bela's5.en. 

(2) Eine solche Verfügung hat die Dauer der 
W ~iterverwendung des Richters mit einem ka· 
lendermäßig angegebenen Zeitpunkt zu begren
zen; eine Weiterverwendung über den 31. De
zember des Jahres, in dem der Richter das 
70. Lebensjahr vollendet hat, ist unstatthaft. 

Artikel 11. 
Mit.der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 

der BUllJdes'ffiini'~ter für Justirz im Einvernehmen. 
mit dem Bundesmill'ilster für Unterricht, hin
siohd'ich des § 14 c di'e "Bu,ndesreg,jerung betraut. 
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